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Verbot der Deponierung Verbot der Deponierung 

§ 7. Die Ablagerung folgender Abfälle ist verboten: § 7. Die Ablagerung folgender Abfälle ist verboten: 

 1. bis 6. …  1. bis 6. … 

 7. Abfälle, deren Anteil an organischem Kohlenstoff (TOC) im Feststoff 
mehr als fünf Masseprozent beträgt; ausgenommen sind 

 7. Abfälle, deren Anteil an organischem Kohlenstoff (TOC) im Feststoff 
mehr als fünf Masseprozent beträgt; ausgenommen sind 

 a) Abfälle von ausgehärteten carbon- oder 
glasfaserverstärkten Kunststoffen, wenn diese Abfälle bis 
zum Ablauf des 31. Dezember 2022 auf einer 
Massenabfalldeponie abgelagert werden. Zum Zweck der 
Revision prüft die Bundesministerin für Klimaschutz, 
Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie 
bis zum Ablauf des 30. Juni 2022, ob ausreichend 
nationale Recycling- oder Verwertungsmöglichkeiten 
etabliert sind, auf Basis der Ergebnisse wird eine 
allfällig notwendige Anpassung des Datums des 
Inkrafttretens des Deponierungsverbots geprüft und bei 
Bedarf umgesetzt, 

 

 b) bis 13. …  b) bis 13. … 

 Übergangsbestimmung zur Ablagerung von carbon- oder 
glasfaserverstärkten Kunststoffen 
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 § 47c (1) Abfälle von carbon- oder glasfaserverstärkten Kunststoffen dürfen 
abweichend zu § 7 Z 7 auf Massenabfalldeponien unter folgenden Bedingungen 
abgelagert werden: 

  1. Abfälle von carbon- oder glasfaserfaserverstärkten Kunststoffstäuben 
und -schlämmen und Abfälle von Gemischen von carbon- und 
glasfaserverstärkten Kunststoffstäuben und -schlämmen (einschließlich 
jene Abfälle aus Metall-Kunststoffverbund-Composites) jeweils aus 
Produktions-, Aufbereitungs- oder Zerkleinerungsprozessen, wenn diese 
Abfälle in staubdichten Verpackungen (zB Big-Bags) abgelagert werden. 
Die Ablagerung dieser Abfälle ist bis zum Ablauf des 31. Dezember 2027 
zulässig. 

  2. Abfälle von ausgehärteten carbon- oder glasfaserverstärkten Metall-
Kunststoffverbund-Composite Bauteilen und Abfälle von ausgehärteten 
Gemischen von carbon- und glasfaserverstärkten Metall-
Kunststoffverbund-Composite Bauteilen, deren Trennung jeweils 
aufgrund einer flächigen Verbindung nicht möglich ist. Die Abfälle sind 
vor der Deponierung auf eine maximale Länge von 1,5 Metern zu 
zerkleinern. Die Ablagerung dieser Abfälle ist bis zum Ablauf des 31. 
Dezember 2026 zulässig. 

  3. Abfälle von ausgehärteten carbon- oder glasfaserverstärkten 
Kunststoffbauteilen und Abfälle von ausgehärteten Gemischen von 
carbon- und glasfaserverstärkten Kunststoffbauteilen, jeweils mit einer 
minimalen Dicke von 20 Millimetern (zB Blattfedern, Druckbehälter oder 
Rotorblattteile). Die Abfälle sind vor der Deponierung auf eine maximale 
Länge von 1,5 Metern zu zerkleinern. Die Ablagerung dieser Abfälle ist 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025 zulässig. 

  4. Abfälle von ausgehärteter carbon- oder glasfaserverstärkter Metall-
Kunststofflaminat-Composite Rollenware und Abfälle von ausgehärteten 
Gemischen von carbon- und glasfaserverstärkter Metall-
Kunststofflaminat-Composite Rollenware, deren Trennung jeweils 
aufgrund einer flächigen Verbindung nicht möglich ist. Die Ablagerung 
dieser Abfälle ist bis zum Ablauf des 31. Dezember 2026 zulässig. 

  5. Abfälle von ausgehärteten Gemischen von carbon- und 
glasfaserverstärkter Kunststofflaminat-Rollenware. Die Ablagerung 
dieser Abfälle ist bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025 zulässig. 
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  6. Abfälle von ausgehärteter glasfaserverstärkter Kunststofflaminat-
Rollenware auf Basis multiaxialer Verstärkungen. Die Ablagerung dieser 
Abfälle ist bis zum Ablauf des 31. Dezember 2025 zulässig. 

 (2) Für die Ablagerung der Abfälle gemäß Abs. 1 sind die Anforderungen 
des Abfallannahmeverfahrens gemäß den §§ 11ff einzuhalten. Im 
Beurteilungsnachweis ist zusätzlich das Zutreffen der Voraussetzungen des Abs. 1 
zu bestätigen. 

Inkrafttreten Inkrafttreten 

§ 49. (1) bis (7) … § 49. (1) bis (7) … 

 (8) Der Eintrag zu § 47c im Inhaltsverzeichnis und § 47c samt Überschrift in 
der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. XX/XXXX treten mit dem der 
Kundmachung folgenden Tag in Kraft. Zugleich tritt § 7 Z 7 lit. a in der zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Fassung außer Kraft. 
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